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Verordnung des Kultusministeriums
über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien

(Gymnasiallehrerprüfungsordnung I -GymPO I)
Vom 31. Juli 2009

 

Zum 08.05.2014 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 16.
November 2012 (GBl. S. 659, 660)

Es wird verordnet auf Grund von

1. § 18 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 19. März 1996
(GBl. S. 286) im Benehmen mit dem Innenministerium,

 

2. § 34 Abs. 5 Satz 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2008 (GBl. S. 435), im Einvernehmen mit dem
Wissenschaftsministerium,

 

3. § 35 Abs. 3 des Schulgesetzes für das Land Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August
1983 (GBl. S. 397), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (GBl. 1996 S.
29):

 

§ 1
Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung, Grundlagen

 (1) Das Studium für das Lehramt an Gymnasien hat das Ziel, die Professionalität und Qualität künfti-
ger Lehrkräfte am Gymnasium zu sichern. In der Ersten Staatsprüfung (Prüfung) soll nachgewiesen wer-
den, dass die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, bildungswissenschaftlichen, ethisch-philosophi-
schen, und im Fach Sport die fachpraktischen, in den Fremdsprachen die sprachpraktischen und in den
Fächern Musik und Kunst die künstlerisch-praktischen Kenntnisse und Kompetenzen, einschließlich per-
sonaler Kompetenzen, erworben wurden, die für die Erziehungs- und Bildungsarbeit an Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen sowie für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst erforderlich sind.

 (2) Mit der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien wird das Studium für das Lehramt an
Gymnasien abgeschlossen.

 (3) Die Teilnahme am Lehrerorientierungstest (§ 60 Abs. 2 Nr. 6 LHG) und ein zweiwöchiges Orientie-
rungspraktikum sind Studienvoraussetzung. Das Orientierungspraktikum ist vor Studienbeginn, spätes-
tens bis zum Beginn des dritten Semesters an einem allgemein bildenden Gymnasium oder einer beruf-
lichen Schule zu absolvieren; Schulen, die der Praktikant selbst besucht hat, sind ausgeschlossen. In Ab-
stimmung mit der Schulleitung kann eine benachbarte Gemeinschaftsschule einbezogen werden.

 (4) Die Verteilung der Leistungspunkte für die Hauptelemente des Studiums erfolgt an allen Studien-
standorten in gleicher Weise nach den in § 5 Abs. 3, §§ 6 und 7 sowie § 30 Abs. 3 aufgeführten Tabellen.
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Beschränkung auf ein Werk), 2. einen schulrelevanten Dichter (bei umfangreichem Textcorpus
Beschränkung auf ein Werk), 3. einen weiteren Autor oder ein Sachthema aus der Zeit von Ho-
mer bis zum Ende der Spätantike. Die Prüfung der drei Schwerpunktthemen (40 Minuten) er-
fasst die unter 1.1. und 1.2. aufgeführten sprachlichen, sprachwissenschaftlichen, literaturwis-
senschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Kompetenzen. 20 Minuten der Prüfung beziehen
sich auf Grundlagen- und Überblickswissen gemäß Kompetenzen und Studieninhalten.

Beifach

Die mündliche Prüfung dauert 45 Minuten. Die Bewerber wählen in Absprache mit ihrem Prüfer
zwei Schwerpunkthemen: 1. einen schulrelevanten Prosaautor (bei umfangreichem Textcorpus
Beschränkung auf ein Werk), 2. einen schulrelevanten Dichter (bei umfangreichem Textcorpus
Beschränkung auf ein Werk). Die Prüfung der zwei Schwerpunktthemen (30 Minuten) erfasst
die unter 1.1. und 1.2. aufgeführten sprachlichen, sprachwissenschaftlichen, literaturwissen-
schaftlichen und kulturwissenschaftlichen Kompetenzen. 15 Minuten der Prüfung beziehen sich
auf Grundlagen- und Überblickwissen gemäß Kompetenzen und Studieninhalten.

 

Informatik (Hauptfach)

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen über vernetzte Kompetenzen in Fachwissen-
schaft, Fachdidaktik und Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können in den genannten Bereichen der
ersten Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den Staatlichen Seminaren sowie
für die anschließende Phase der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des le-
benslangen Lernens kontinuierlich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert es, die
erworbenen Kompetenzen schülerbezogen einzusetzen.

1 Kompetenzen

Die Studienabsolventen und -absolventinnen kennen die wichtigsten Inhalte und Methoden der
Informatik, können diese auf allen Stufen des Gymnasiums vermitteln sowie die Bedeutung
und die Auswirkungen der Informatik angemessen darstellen und reflektieren.

 

1.1 Grundlagenbezogene Kompetenzen

 

1.1.1 Sie können in fortgeschrittener Weise mit den mathematischen, logischen, statistischen und
physikalischen Hilfsmitteln, die für die Informatik erforderlich sind, umgehen. Sie können in
abstrakten Modellen denken und beherrschen konstruktives Vorgehen.
 

1.1.2 Sie verstehen zentrale Begriffe und Konzepte der Informatik, wie den des Algorithmus und
Rechners, in einer von der technischen Realisierung unabhängigen, abstrakten Form, um so
zum Beispiel die Grenzen algorithmischer Verfahren und deren Korrektheit und Effizienz ein-
schätzen zu können.
 

1.1.3 Sie können Informatik-Probleme formal beschreiben, analysieren und strukturieren und sind
in der Lage, Anforderungen an Hard- und Softwaresysteme in effiziente Lösungen umzusetzen
und systematisch zu testen.
 

1.1.4 Sie beherrschen die wichtigsten Algorithmen, Datenstrukturen und Muster zur Lösung von Pro-
blemen einschl. zentraler Programmierparadigmen. Sie kennen exakte und approximative Be-
rechnungen, sie kennen Verschlüsselungs- und Komprimierungsverfahren sowie Maßnahmen
zur Datensicherheit.
 

1.2 Anwendungsbezogene Kompetenzen (insbesondere in der Softwaretechnik)

 

1.2.1 Sie beherrschen mindestens eine Programmiersprache, sind mit weiteren Sprachen vertraut
und kennen mindestens ein größeres Informatiksystem gut.
 

1.2.2 Sie können Probleme so zerlegen und Schnittstellen so definieren, dass die hierfür entwickel-
ten Informatiksysteme wartbar, anpassbar und zuverlässig sind.
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1.2.3 Sie besitzen solide Kenntnisse im Bereich Modellierung, Software-Architektur und verteilte Sys-
teme und kennen den Einsatz von Mustern und Bibliotheken.
 

1.2.4 Sie können sich in vorhandene Programme einarbeiten. Sie können vorhandene Programmele-
mente sinnvoll nutzen und Systeme im Team entwickeln.
 

1.3 Weitere fachliche Kompetenzen

 

1.3.1 Sie verstehen die Mensch-Maschine-Interaktion, können gesellschaftliche Auswirkungen der In-
formatik darlegen und kennen die Bedeutung der Informatik für Ausbildungsprozesse sowie für
die Organisation, Steuerung und Überwachung.
 

1.3.2 Sie haben Einsicht in die Konzepte und Funktionsweise von Kommunikationssystemen (vor al-
lem Rechnernetze und webbasierte Anwendungen).
 

1.4 Fachübergreifende Kompetenzen

 

1.4.1 Sie können systematisieren, dokumentieren und Normen einhalten.
 

1.4.2 Sie besitzen einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung der Informatik.
 

1.4.3 Sie kennen rechtliche und gesellschaftliche Auswirkungen der Informatik.
 

1.4.4 Sie können wissenschaftliche Originalarbeiten exemplarisch bearbeiten und deren Inhalt auf-
bereiten. Zugleich besitzen sie die Befähigung zu eigenständiger Weiterbildung und lebenslan-
gem Lernen.
 

1.5 Fachdidaktische Kompetenzen

 

1.5.1 Sie können Bildungsziele der Informatik in den Allgemeinbildungsauftrag der Schule einord-
nen.
 

1.5.2 Sie haben Einblick in fachdidaktische Konzepte aller Schulstufen des Gymnasiums und kennen
Methoden zum Entwurf von Unterrichtseinheiten.
 

1.5.3 Sie können Aufgabenstellungen altersgerecht aufbereiten, in die Erfahrungswelt der Schüler/-
innen übertragen und einen teamorientierten Unterricht gestalten.
 

1.5.4 Sie können informatikspezifische Curricula vergleichen und zugehörige Unterrichtspläne in at-
traktive konsekutive Unterrichtseinheiten umsetzen.
 

1.5.5 Sie sind mit den einschlägigen Ergebnissen der Lehr-Lernforschung vertraut und in der Lage,
konzeptionelle Entwürfe vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse zu reflektieren.
 

1.5.6 Sie kennen im Informatikunterricht einsetzbare Werkzeuge und Systeme.
 

2 Verbindliche Studieninhalte

 

2.1 Grundlagen der Informatik

 

2.1.1 Mathematik für Informatiker
 

2.1.2 Logik, Statistik; vertiefte Kenntnisse aus dem Bereich diskrete Strukturen
 

2.1.3 abstrakte Maschinen, insbesondere Automaten, formale Sprachen, Berechenbarkeit, Komplexi-
tät
 

2.1.4 formale Systeme, insbesondere Graphen, Datentypen, Semantik, Netze
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2.1.5 Algorithmen und Datenstrukturen, insbesondere Listen, Stapel, Schlangen, Bäume, Hashing,
Verifikation, Effizienz, Implementierung
 

2.1.6 Programmierung, insbesondere Programmierkonzepte, Programmierparadigmen
 

2.1.7 Modellierung und grundlegende Prinzipien der Softwaretechnik
 

2.1.8 Technische Informatik, insbesondere Funktionsprinzipien, Bauelemente, Rechnerstrukturen
 

2.1.9 für das Fach Informatik spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich projektorientierten
Arbeitens
 

2.2 Informatik der Systeme

 

2.2.1 verteilte Systeme und Rechnernetze
 

2.2.2 Datenbanken und Informationssysteme
 

2.2.3 Software Engineering
 

2.2.4 sichere und zuverlässige Systeme
 

2.2.5 spezielle Themen, zum Beispiel Betriebssysteme, Programmiersprachen und Übersetzerbau,
Rechnerarchitektur, Mensch-Maschine-Interaktion, Graphische und Bild verarbeitende Sys-
teme, Modellbildung und Simulation, Kognitive Systeme und Robotik sowie Themen aus der
Theoretischen oder der Technischen Informatik
 

2.3 Grundlagen der Fachdidaktik

Die Studieninhalte orientieren sich an den Inhalten und Erfordernissen des Schulpraxissemes-
ters und legen ausgewählte theoretische und praktische Grundlagen für die zweite Phase der
Lehrerbildung an Seminar und Schule.

 

2.3.1 Bildungsziele der Informatik; Begründung für den Informatikunterricht; Charakterisierung des
Fachs und fundamentale Ideen; Auswahlkriterien für Unterrichtsinhalte
 

2.3.2 Unterrichtskonzepte für den Informatikunterricht in beiden Sekundarstufen, insbesondere zu
den Kernpunkten Modellierung, Programmierung, Problemlösung und Validierung
 

2.3.3 Lehr-Lernprozesse inklusive Lernvoraussetzungen und Lernschwierigkeiten
 

2.3.4 Methoden des Informatikunterrichts, insbesondere Auswahl und Einsatz von Werkzeugen, Pro-
jektarbeiten und Vorgehensweisen bei der Erfolgskontrolle
 

3 Durchführung der Prüfung

Das Studium wird beendet mit einer fachwissenschaftlichen mündlichen Prüfung. Zwei Drittel
der Prüfungszeit entfallen auf die Prüfung von Schwerpunkten (vertieftes Wissen und Können),
ein Drittel der Prüfungszeit entfällt auf die Prüfung von Grundlagen- und Überblickswissen ge-
mäß Kompetenzen und Studieninhalten (fundiertes Wissen und Können); die Fachdidaktik ist
nicht Gegenstand dieser Prüfung. Der Vorsitzende ist für die Einhaltung der formalen und in-
haltlichen Vorgaben verantwortlich.

Die mündliche Prüfung dauert etwa 60 Minuten. Die Bewerber wählen in Abstimmung mit ih-
ren Prüfern drei Schwerpunktgebiete, je eines aus der praktischen, der theoretischen und der
technischen Informatik. Beispiele für Prüfungsgebiete aus der praktischen Informatik sind »Da-
tenbanken und Informationssysteme«, »Programmiersprachen« oder »Verteiltes Rechnen«;
Bespiele aus der theoretischen Informatik sind »Algorithmen und Datenstrukturen« oder »Pro-
grammverifikation und formale Semantik«; Beispiele aus der technischen Informatik sind »Ro-
botik« oder »Rechnernetze«. Auf die gewählten Schwerpunktgebiete entfallen insgesamt 40
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Minuten Prüfungszeit, weitere 20 Minuten entfallen auf die Prüfung von Grundlagen- und Über-
blickswissen.

 

Italienisch (Hauptfach und Beifach)

Die Studienabsolventinnen und -absolventen verfügen über vernetzte Kompetenzen in der Fremdspra-
chenpraxis, der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, den Landes- und Kulturwissenschaften,
der Fachdidaktik und der Schulpraxis. Fundiertes Wissen und Können in den genannten Bereichen der
ersten Phase der Lehrerbildung sind die Basis für die zweite Phase an den Seminaren sowie für die an-
schließende Phase der Berufsausübung, in der die erworbenen Kompetenzen im Sinne des lebenslangen
Lernens kontinuierlich weiterentwickelt werden. Der schulische Unterricht erfordert es, die erworbenen
Kompetenzen schülerbezogen einzusetzen.

Studienvoraussetzungen (können auch durch Reifezeugnis nachgewiesen werden)

Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, kulturelles und sprachliches Erbe v.
a. in Bezug auf die Romania)

Grundkenntnisse einer zweiten romanischen Sprache (Mindestniveau A 2 nach dem Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen)

1 Kompetenzen

Die Studienabsolventinnen und -absolventen

 

1.1 verfügen über eine fremdsprachliche Kompetenz, die sich am Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GeR) orientiert und in Einzelkompetenzen der Niveaustufe C
2 entspricht,

 

1.2 verfügen über authentische Erfahrungen und Kenntnisse, die sie möglichst im Rahmen ei-
nes längeren Aufenthaltes in Italien erworben haben,

 

1.3 verfügen über vertieftes, strukturiertes und anschlussfähiges Fachwissen in den Teilgebie-
ten der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft und den Landes- und Kulturwissen-
schaften und können grundlegende Theorien sowie aktuelle Fragestellungen reflektieren,

 

1.4 verfügen über Erkenntnis-, Arbeits- und Beschreibungsmethoden des Faches,

 

1.5 kennen und verwenden fachspezifische Arbeitsmittel,

 

1.6 können fachliche Fragestellungen und Forschungsergebnisse reflektiert in der Fremdspra-
che darstellen,

 

1.7 können interdisziplinäre Aspekte erkennen und beschreiben,

 

1.8 verfügen über ausbaufähiges Orientierungswissen und Problembewusstsein im Hinblick auf
fremdsprachliche und interkulturelle Lehr- und Lernprozesse,

 

1.9 können fachwissenschaftliche Inhalte funktional mit fachdidaktischen Fragestellungen ver-
binden und für die Schulpraxis nutzbar machen.

 

2 Studieninhalte

 

2.1 S p r a c h p r a x i s

 

2.1.1 Sprachliche Fertigkeiten
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